
Ausschreibung
Kulmbacher Oldtimer Treffen - Ausfahrt

Veranstalter:
Oldtimer Stammtisch Kulmbach lädt am Samstag, 
22. Juni 2024 zu einer Oldtimer Ausfahrt ein.

1. Vors. Norbert Drechsler
Von-Linde-Straße 6, 95326 Kulmbach
E-Mail: info@osk-kulmbach.de

Art der Veranstaltung
Die Ausfahrt erkundet das fränkische Land. Sie 
dient dem Zweck, fränkische Kultur- und Genuss-
landschaft zu erkunden und geruhsam zu durch-
fahren, ohne Höchstgeschwindigkeit zu erzielen. 
Die Strecke ist ca. 180 km lang, die Streckenfüh-
rung wird durch ein „Roadbook“ vorgegeben. Die 
Bestimmungen der StVO sind während der gesam-
ten Veranstaltung für alle Teilnehmer bindend.

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Fahrzeuge bis Bj. 1990.
Der Fahrer muss im Besitz eines gültigen Führer-
scheins sein. Falls der Fahrer nicht zugleich der 
Halter des gemeldeten Fahrzeugs ist, muss die bei-
liegende Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentü-
mers unterschrieben vorgelegt werden. Der Fahrer 
haftet für die Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs 
sowie für das Bestehen einer gültigen Haftpflicht-
versicherung. Die Starterzahl ist auf 90 Fahrzeuge 
begrenzt.

Einsprüche
Proteste sind bei Oldtimer-Veranstaltungen nicht 
üblich. Einsprüche können dem Fahrtleiter vor-
getragen und mit einer Vertrauensperson geklärt 
werden.

Ablauf
ab 8.30 Uhr  Kaffee & Kuchen
08.30 - 9.00 Uhr Ausgabe der 
   Fahrtunterlagen
9.00 Uhr  Begrüßung
9.00 - 9.15 Uhr  Fahrerbesprechung
   Teilnahme ist Pflicht!
ab 9.45 Uhr  Start
ab 11.00 Uhr  Mittagspause
12.15 Uhr  Restart 1. Fahrzeug zur
   2. Etappe
ab ca. 13.00 Uhr Zwischenstopp
   Abarth Museums Aumüller
ab ca. 15.00 Uhr Selbstständige Weiterfahrt
ca. 17.30 Uhr  Mönchshof Kulmbach 
   Eintreffen der Fahrzeuge
   Brotzeit & gemütliches
   Beisammensein



Preise und Leistungen
• die ersten drei Platzierten erhalten Preise
• Startnummern, Startschild
• Roadbook
• kleines Lunchpaket
• Kaffee & Kuchen
• Mittagessen: Landgasthof Stark
• Eintritt: Abarth Museum Aumüller
• Brotzeit & gemütliches beisammensein in der 

Mönchshof Kulmbach
• das Nenngeld beträgt 95€ Fahren /  

59€ Beifahrer

Nennung
Die Anmeldung hat bis spätestens zum 14. Juni 
2024 (NENNSCHLUSS – bitte beachten Sie auch un-
sere Hinweise auf www.osk-kulmbach.de) schrift-
lich zu erfolgen an:

Oldtimer Stammtisch Kulmbach
1. Vors. Norbert Drechsler
Von-Linde-Straße 6, 95326 Kulmbach
per Mail: info@osk-kulmbach.de

Der Eingang wird schriftlich bestätigt.

Stornierung
Stornierungen sind bis zum 14. Juni kostenfrei. Bei 
Stornierungen nach dem 14. Juni werden 50% des 
vereinbarten Preises einbehalten.

Datenschutz
Bitte beachten Sie die nebenstehende Seite und
senden Sie uns diese unterschrieben mit den an-
deren Anmeldeunterlagen zu.

Änderung des Fahrzeugs am An-
fahrtstag
Sollte aus unvorhersehbaren Gründen ein Wechsel 
des angemeldeten Fahrzeuges notwendig wer-
den, so ist dies unbedingt bei Abholung der Nen-
nungsunterlagen mitzuteilen, um eine ordnungs-
gemäße Weitergabe der Daten an den Veranstalter 
zu gewährleisten.



Nennformular zum Kulmbacher Oldtimer Treffen
Ausfahrt am 22. Juni 2024

Wird vom Veranstalter ausgefüllt Startnummer

Nennungseingang:

Nenngeld bezahlt am:

Nennbestätigung abgeschickt:

Das Nenngeld ist nach Erhalt der Nennbestätigung innerhalb von 5 Tagen zu bezahlen.

Anmeldeschluss: 14. Juni 2024
Nenngeld: Fahrer 95 Euro / Beifahrer 59 Euro

Kontoverbindung:
Oldtimer Stammtisch Kulmbach / Sparkasse Kulmbach-Kronach
IBAN: DE72 7715 0000 0101 7704 51   |   BIC: BYLADEM1KUB

Fahrer Beifahrer*

Name

Vorname

Straße

PLZ

Wohnort

Tel.Nr.

E-Mail

Geb.datum

Fabrikat:     Typ:    Fahrgestell-Nr.:

Kennzeichen:   Baujahr:   Hubraum / PS:

*Sollten es mehrer Beifahrer geben, bitte geben Sie diese mit an 



Datenschutz-Einverständniserklärung
Sie stimmen hiermit zu, dass wir Ihre Daten zur Ermittlung der Ausfahrt 
in erforderlichem Maßstab einsetzen und Sie auch künftig per Post oder 
E-Mail über Termine des Oldtimer Stammtisch Kulmbach infomieren.

_____________________________________________________________
Ort, Datum    Unterschrift

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht
Der Veranstalter lehnt gegenüber den Teilnehmern, Bewerbern, Fahrern und Beifahrern jegliche Haftung 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung eintreten. 
Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Angehörigen durch Abgabe der Nennung für jeden im Zu-
sammenhang mit diesem Wettbewerb erlittenen Schaden auf Behörden oder irgendwelche Personen, die 
mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre 
Angehörigen auf ihr Recht zur Anrufung ordentlicher Gerichte. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr 
an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 
oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.

Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung wirksam.

Die Unterzeichnenden erkennen die Bedingungen der Ausschreibung an und verpflichten sich, diese ge-
nauestens zu befolgen. Sie bestätigen, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Anga-
ben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt den Bestimmungen der StVZO 
entspricht.

__________________________________________________________________
Ort, Datum    Unterschrift Fahrer / Beifahrer

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(Nur erforderlich, falls Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des angemeldeten Fahrzeugs sind!)
Ich bin mit der Beteiligung des Fahrzeuges mit dem

Kennzeichen _______________ durch __________________________________________________
      Name, Vorname, Fahrer

an der Oldtimer Stammtisch Kulmbach Ausfahrt am 22.06.2024

einverstanden und verzichte hiermit ausdrücklich auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs in Zu-
sammenhang mit den bei der Veranstaltung entstehenden Schäden an meinem Fahrzeug gegen Helfer, 
Bewerber, Fahrer, Halter und Helfer anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilnehmen, jedoch nur, 
sofern es sich um eine Werteprüfung zur Erteilung von kürzesten Fahrzeiten handelt.
Behörden, Renndienste und irgendwelche andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit handelt.
Die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit Schäden durch irgendeine Versicherungsleistung auszuglei-
chen sind.
Mir ist bekannt, dass auch die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Helfer), die einen entsprechenden Haftungs-
ausschluss für sich und ihrer unterhaltsberechtigten Angehörigen unter Ausschluss des Rechtsweges 
durch Abgabe der Nennung vereinbaren, auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilnehmen und die 
alleinige zivil- wie strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten
Fahrzeug, die durch das Anbringen der Startnummer und Veranstaltungskennzeichen entstehen.


